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1. Nachtrag 

zur Satzung der Volkshochschule im Amt Oeversee 

 

 

 

Nach Beschlussfassung des Amtsausschusses des Amtes Oeversee vom 

18.09.2008 wird folgender 1. Nachtrag zur Satzung der Volkshochschule im Amt 

Oeversee erlassen:  

 

 

 

I. 

 

§ 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

 

(2) Der Vorstand der VHS besteht aus 6 Mitgliedern, und zwar aus den Gemeinden 

Oeversee, Sieverstedt und Tarp je 1 Vertreterin/Vertreter, zusätzlich der 

Amtsvorsteherin/den Amtsvorsteher, der Leiterin/den Leiter der VHS und der ltd. 

Verwaltungsbeamtin/den ltd. Verwaltungsbeamten des Amtes Oeversee. Der 

Amtsausschuss bestätigt jeweils in der konstituierenden Sitzung oder unmittelbar 

danach die Zusammensetzung des Vorstandes. Die Mitglieder werden für die 

Dauer einer Legislaturperiode durch die jeweiligen Gemeindevertretungen 

berufen, falls es sich um Vertreterinnen/Vertreter der Gemeinde handelt. Die 

Amtsvorsteherin/Der Amtsvorsteher sind kraft Amtes bzw. Funktion Mitglied des 

Vorstandes. Vorzeitiges Ausscheiden ist möglich. Nachwahlen sind alsdann 

unverzüglich vorzunehmen. 

 

 

 

II. 

 

Diese 1. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Tarp, den 24.09.2008 

 

 

Amt Oeversee 

Der Amtsvorsteher 

 

 

gez. 

Herbert Jensen 
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AMT OEVERSEE 

Der Amtsvorsteher 

 

 

BEKANNTMACHUNG  

 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp beabsichtigt die Aufstellung der  

 

 

2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 15  

„Gewerbegebiet Nord“ 

der Gemeinde Tarp 

 

 

für das Gebiet östlich der „Wanderuper Straße“, und westlich der „Industriestraße“, 

nördlich der Fa. Famila.  

 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 15 „Gewerbegebiet Nord“ der Gemeinde Tarp ist in dem als 

Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

 

Die Gemeinde Tarp lädt hiermit zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 

Planung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch am 

 

 

Montag, den 03. November 2008 um 18.30 Uhr 

In den Sitzungssaal der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, 

Tornschauer Straße 3-5. 

 

 

ein. 

 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird die Öffentlichkeit über die Planung 

unterrichtet. Ihr wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung 

gegeben. 

 

 

 

Tarp, den 07.10.2008 

 

Im Auftrag 

gez.   (AS) 

Rudolph 
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